
Vereinfachter Nachweis für  
Spenden und Mitgliedsbeiträge  
 
Bei Beträgen bis 300,00 € dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem 
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung zur Vorlage bei Ihrem 
Finanzamt. 
 
Der Freundeskreis Akkordeon-Landesjugendorchester im Landesmusikrat BW e.V. 
ist wegen der Förderung von Kunst und Kultur nach dem letzten uns zuge-
gangenen Bescheid des FA Mannheim-Neckarstadt vom 09.08.2024, Steuer-
nummer 37006/24466 gemäß § 5 Abs. 1 Ziffer 9 des  Körperschaftsteuergesetzes 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit.  
 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind gemäß § 10 b Abs. 1 Einkommensteuer-
gesetz steuerlich abzugsfähig.  
Wir bestätigen, daß die Zuwendung nur zur Förderung von Kunst und Kultur im 
Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung verwendet wird. 
 
Empfänger: 
Freundeskreis Akkordeon-Landesjugendorchester im Landesmusikrat BW e.V. 
Gewerbstraße 12 
68309 Mannheim 
Fabian Matalla, 1. Vorsitzender 
 
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
IBAN: DE37611500200007543838 
 
Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt 
oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 
EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die 
steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungs-
bescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungs-
mäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des 
Bescheides zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO). (BMF vom 7.11.2013 – BStBl 2013 IS.1333) 
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